
Die Widerrufsbelehrung muss in
Textform mitgeteilt werden

Eine Voraussetzung, dass die Widerrufsfrist zu laufen beginnt ist, dass der Verbraucher eine
Widerrufsbelehrung in Textform erhält. Versäumt der Händler, dem Verbraucher die Belehrung in
Textform mitzuteilen, hat dies zum einem zur Folge, dass die Frist nicht beginnt, der Verbraucher
also ein unendliches Widerrufsrecht hat und zum anderen ist dieses Versäumnis wettbewerbswidrig,
wie das LG Bochum entschied.

Lesen Sie hier den Beschluss aus Bochum.

Das Landgericht Bochum (Beschluss v. 24.10.2008, Az: 14 O 191/08) hatte darüber zu entscheiden,
ob es wettbewerbswidrig ist, dem Verbraucher nach Vertragschluss nicht die Widerrufsbelehrung in
Textform mitzuteilen. Das Gericht bejahte die Wettbewerbswidrigkeit und erließ folgende
einstweilige Verfügung.

Volltext der Entscheidung
Der Antragsgegnerin wird bei Vermeidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung
festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 € und für den Fall, daß dieses nicht
beigetrieben werden kann, einer Ersatzordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten
untersagt, im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs bei Fernabsatzverträgen
über Fitnessartikel mit privaten Endverbrauchern
1. auf der Auktionsplattform eBay über den Beginn der Widerrufsfrist wie folgt zu belehren:
„Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der
Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor
Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten
gemäß § 312 c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie unserer
Pflichten gemäß § 312 e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV.“,
wenn dem Verbraucher nach Vertragsschluss gar keine Informationen in Textform über das
Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufs- oder Rückgaberechts sowie die Bedingungen,
Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift desjenigen, gegenüber dem
der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe,
einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs
oder der Rückgabe gemäß § 357 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs für die erbrachte
Dienstleistung zu zahlen hat, zur Verfügung gestellt werden, wie bei dem Testkauf über den
Artikel mit der Artikelnummer 320298721237 geschehen.
2. über den Onlinemarktplatz eBay dem Verbraucher bei Warenlieferungen nach
Vertragsschluss nicht die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sowie die in der Rechtsverordnung nach Artikel 240 des
Einführungsgesetztes zum Bürgerlichen Gesetzbuch bestimmten Informationen in dem dort
bestimmten Umfang und der dort bestimmten Art und Weise spätestens bis zur Lieferung
der Ware an den Verbraucher in Textform mitzuteilen, wie bei dem Testkauf über den Artikel
mit der Artikelnummer 320298721237 geschehen.
Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.
Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 12.000,00 € festgesetzt.

Lesen Sie hier mehr zum Widerrufsrecht
OLG Düsseldorf: Was ist eine “ordnungsgemäße” Information über das Widerrufsrecht?
Neue Abmahngefahr: KG Berlin ändert Rechtsprechung zu Bagatellfehlern in der Widerrufsbelehrung
Bei verschiedenen Widerrufsbelehrungen im Shop kommt es auf die falsche an

https://shopbetreiber-blog.de/2009/11/06/die-widerrufsbelehrung-muss-in-textform-mitgeteilt-werden/
https://shopbetreiber-blog.de/2009/11/06/die-widerrufsbelehrung-muss-in-textform-mitgeteilt-werden/
http://www.shopbetreiber-blog.de/2009/10/22/olg-dusseldorf-was-ist-eine-ordnungsgemase-information-uber-das-widerrufsrecht/
http://www.shopbetreiber-blog.de/2009/10/15/neue-abmahngefahr-kg-berlin-aendert-rechtsprechung-zu-bagatellfehlern-in-der-widerrufsbelehrung/
http://www.shopbetreiber-blog.de/2009/09/17/olg-hamm-telefonnummer-in-widerrufsbelehrung-ist-unzulaessig/


Neuregelung des Widerrufsrechts bei Dienstleistungen ab 04.08.2009
KG Berlin: Unvollständige Widerrufsbelehrung nicht immer wettbewerbswidrig
Achtung: Ignorieren des Widerrufs ist wettbewerbswidrig

http://www.shopbetreiber-blog.de/2009/08/03/ab-morgen-gilt-neuregelung-zum-erloeschen-des-widerrufsrechts-bei-dienstleistungen/
http://www.shopbetreiber-blog.de/2009/07/30/kg-berlin-unvollstaendige-widerrufsbelehrung-nicht-immer-wettbewerbswidrig/
http://www.shopbetreiber-blog.de/2009/10/28/achtung-ignorieren-des-widerrufs-ist-wettbewerbswidrig/

